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NEWS

Das neue ABG-Darlehensrecht

1. Zum Thema

Am 11. Juni 2010 ist das Darlehens- und Kreditrechtsänderungsgesetz (DaKRÄG) in Kraft getreten. Es ist die erfolgte Umsetzung einer europarechtlich gebotenen Verbraucherkreditrichtlinie. 

Mit diesem neuen Gesetz hat man gleichzeitig auch die Gelegenheit ergriffen, das Darlehensrecht des ABGB zu reformieren, das schon länger als veraltet empfunden wurde. Dies ist der erste Schritt des Modernisierungsprojektes „ABGB 2011“ und schon deshalb besonderer Aufmerksamkeit wert. Zusätzlich ist auch die mögliche Vorbildwirkung des neu gestalteten Darlehensrechts auf das Recht für Dauerschuldverhältnisse überhaupt beachtenswert.
2. Warum sind die neuen Regelungen auch für Schüler/innen interessant?

Absolventinnen und Absolventen von Handelsakademien und Handelsschulen finden sehr oft einen Arbeitsplatz im Bankwesen und benötigen das Wissen über Darlehen und Kredit daher berufsbezogen. 

Aber auch privat sind die Themen Darlehen und Kredit wichtige Themen für die jungen Menschen, da die meisten Personen im Laufe ihres Lebens Finanzierungen benötigen.

3. Die neuen gesetzlichen Regelungen im Detail:

1) Konsensualvertrag statt Realvertrag 

Bisher war das Darlehen im ABGB als Realvertrag geregelt. Realvertrag bedeutet, dass der Vertrag erst mit der Übergabe der Valuta rechtswirksam zustande gekommen ist.

Diese rechtliche Natur wurde nun verändert und das Darlehen zu einem Konsensualvertrag gemacht. Konsensualvertrag bedeutet, dass bereits die bloße Vereinbarung, die übereinstimmenden Willenserklärungen der Vertragspartner, die volle Gültigkeit des Vertrages bewirkt. Man nennt dieses Prinzip das Konsensualprinzip. Im ABGB ist es bei den allermeisten Vertragstypen schon seit langem verwirklicht.
2) Die Pflichten aus dem Darlehensvertrag

Die darlehensgebende Person ist verpflichtet, dem/der Darlehensnehmer/in die vertretbare Sache „mit der Bestimmung zu übergeben“, dass diese/r über die Sache „nach seinem Belieben verfügen kann“. Grundsätzlich schuldet daher der/die Darlehensgeber/in die Eigentumsverschaffung an der Sache durch den/die Darlehensnehmer/in. 

Die Übergabe in Form von Zur-Verfügung-Stellen auf einem Konto der darlehensnehmenden Person als Buchgeld ist durch diese Bestimmung gedeckt.

Die darlehensnehmende Person ist verpflichtet, „spätestens nach Vertragsende ebenso viele Sachen derselben Gattung und Güte“ zurückzugeben. 
3) Definition des Kreditvertrages 

§ 988 ABGB: „Der entgeltliche Darlehensvertrag über Geld heißt Kreditvertrag; dazu zählt auch ein Vertrag, mit dem ein Geldbetrag zum Abruf zur Verfügung gestellt wird. Die Parteien dieses Vertrags heißen Kreditgeber und Kreditnehmer. Das Entgelt besteht in der Regel in den vom Kreditnehmer zu zahlenden Zinsen.“

Hier wird ausdrücklich des Falles gedacht, dass der Kreditbetrag nicht sofort zur Verfügung gestellt wird, sondern lediglich „auf Abruf“ auf einem Konto zu Verfügung gestellt wird. 
4) Entgeltlichkeit oder Unentgeltlichkeit 

Die neuen Regelungen des ABGB-Darlehensrechts gelten für Geld- und Sachdarlehen, unabhängig davon, ob das Darlehen entgeltlich oder unentgeltlich ist.

Im Zweifel sind Darlehensverträge entgeltlich.

Bei Unentgeltlichkeit sieht der Gesetzgeber – ähnlich wie bei Schenkungen –Übereilungsgefahr. Deshalb ist zum Schutz des Darlehensgebers gesetzlich vorgesehen, dass ein Darlehen ohne Übergabe der Sache nur dann rechtswirksam ist, wenn die darlehensgebende Person sich schriftlich dazu verpflichtet hat. 

5) Die außerordentliche Kündigung eines Darlehensvertrages
Die außerordentliche Kündigung des Darlehensvertrages ist eine Kündigung aus wichtigem Grund. Beide Vertragsparteien können jederzeit und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn einem von ihnen die Aufrechterhaltung des Vertrages „aus wichtigen Gründen unzumutbar ist“.

6) Das Recht der kreditgebenden Person, die Auszahlung des Darlehens zu 
verweigern

Das Recht, die Auszahlung zu verweigern, steht der kreditgebenden Person dann zu, wenn sich wichtige Umstände nach Vertragsabschluss ergeben, wie z.B. eine Verschlechterung der Vermögenslage der darlehensnehmenden Person oder auch eine Abwertung oder Entwertung der Sicherheiten. Aber auch die ursprüngliche schuldlose Fehleinschätzung der darlehensgebenden Person fällt unter die wichtigen Umstände.

4. Für Schüler/innen: Beantworten Sie folgende Fragen:

1) Was ist der Unterschied zwischen einem Konsensualvertrag und einem Realvertrag?

2) Welche Vertragsart ist das Darlehen nach der neuen geltenden Gesetzeslage?

3) Welche Rechte und Pflichten entstehen in einem Darlehensvertrag?

4) Was versteht man unter „außerordentlicher Kündigung“ eines Darlehensvertrages?

5) Unter welchen Umständen kann eine Bank sich nach Vertragsabschluss noch weigern,  das Darlehen auszuzahlen?
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5. Schulbuchbezug:
Demokratie Leben – Recht einfach (Höglinger u. a.)
Kapitel 5 „Bürgerliches Recht“, LE 6 „Rechtsgeschäfte – Schuldrecht“
SB-Nr.: 135638
MANZ Verlag Schulbuch, 2009
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Mitgestalten (Höglinger u. a.)
Kapitel 5 „Bürgerliches Recht“, LE 6 „Rechtsgeschäfte – Schuldrecht“

SB-Nr.: 145399
MANZ Verlag Schulbuch, 2010
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Betriebswirtschaft HAK III (Schneider u. a.)
Kapitel 4 „Finanzmanagement und Finanzplanung“, LE 3 „Kreditfinanzierung“

SB-Nr. 145650
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